


























Allgemeine Datenschutzinformation:  
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B-Plan Nr. 5 "Errichtung einer Photovoltaik-Anlage nördlich der Sprenzer Tannen" der 

Gemeinde Wiendorf 

Ihr Schreiben vom 23.04.2021 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zu den eingereichten Unterlagen gebe ich im Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher 
Belange folgende Stellungnahme ab: 
 
Aus Sicht des Staatlichen Amtes für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg (StALU 
MM) gibt es zum o.g. Vorhaben grundsätzlich keine Bedenken. Um die Beachtung folgender 
Hinweise wird gebeten: 
 
Fachbereich Landwirtschaft: 
 
• Der Entzug bzw. die zeitweilige Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Flächen ist auf den 
absolut notwendigen Umfang zu beschränken. Auf den zeitweilig in Anspruch genommenen 
Flächen ist die landwirtschaftliche Nutzbarkeit nach Abschluss der Baumaßnahmen vollständig 
wiederherzustellen. 
 
•   Die Erreichbarkeit der angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen mit landwirtschaftlicher 
Technik und die Funktionstüchtigkeit vorhandener Drainagesysteme sind sicherzustellen. 
 
•   Von den Planungen betroffene Landwirtschaftsbetriebe sind frühzeitig zu beteiligen und über 
zu erwartende Einschränkungen der landwirtschaftlichen Nutzbarkeit ihrer Eigentums- oder 
Pachtflächen zu informieren, damit vor Realisierung der Maßnahme ggf. erforderliche Ausgleichs- 
und Entschädigungsregelungen getroffen werden können. 
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Fachbereich Wasserwirtschaft: 
 
Ver- und Entsorgungsleitungen sowie wasserwirtschaftliche Anlagen, die sich im 
Zuständigkeitsbereich des StALU MM befinden, sind nicht betroffen. Das Gleiche gilt für 
Gewässer I. Ordnung. 
 
Mögliche Maßnahmen am im Vorhabengebiet befindlichen Gewässer II. Ordnung sind mit dem 
unterhaltungspflichtigen WBV sowie der hier zuständigen Unteren Wasserbehörde des 
Landkreises Rostock abzustimmen. 
 
Die sich ergebenden Forderungen aus der Lage des Vorhabens in der TWSZ III der 
Oberflächenfassung der Warnow und die Einhaltung der Vorgaben nach § 27 WHG sind 
zuständigkeitshalber mit der unteren Wasserbehörde des Landkreises Rostock zu klären. 
 
Die Lage des Vorhabens in der TWSZ III der Oberflächenfassung der Warnow und die 
Schutzzonenverordnung der Warnow vom 22.03.1982 (Beschluss Nr. 22 der 4. Tagung des 
Bezirkstages Schwerin) ist in den B-Plan mit aufzunehmen. 
 
Fachbereich Bodenschutz: 
 
Durch das StALU MM zu vertretende bodenschutzrechtliche Belange sind durch das Vorhaben 
nicht betroffen. 
 
Ich erlaube mir folgende Hinweise zu geben: 
 
Nach § 14 Abs. 3 Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG M-V) sind die Landräte und 
Oberbürgermeister (Bürgermeister) der kreisfreien Städte für die Ermittlung und Erfassung 
altlastverdächtiger Flächen sowie die Belange des vorsorgenden Bodenschutzes zuständig.  
Soweit im Rahmen von Baumaßnahmen Überschussböden anfallen bzw. Bodenmaterial auf dem 
Grundstück auf- oder eingebracht werden soll, haben die nach § 7 BBodSchG Pflichtigen 
Vorsorge gegen das Entstehen schädlicher Bodenveränderungen zu treffen, die 
standorttypischen Gegebenheiten sind hierbei zu berücksichtigen. Die Forderungen der §§ 10 bis 
12 Bundes- Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) sind zu beachten. 
 
Sofern im Zuge der Baugrunderschließung Bohrungen niedergebracht werden, sind die 
ausführenden Firmen gegenüber dem LUNG M-V – Geologischer Dienst – meldepflichtig.  
 
Sonstige von unserer Behörde zu vertretende Belange sind vom o.g. Vorhaben nicht berührt. 
 
Diese Stellungnahme bezieht sich nur auf die von Ihnen vorgelegten Unterlagen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
 
Silke Krüger-Piehl 



Landesamt
für Umwelt, Naturschutz und Geologie 

Mecklenburg-Vorpommern

Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie 
Mecklenburg-Vorpommern, Postfach 13 38, 18263 Güstrow

Ihr Zeichen:
Ihre Nachricht vom: 23,04.2021

stadtbau.architektennb 

Architekt BDA Lutz Braun 

Johannesstraße 1 

17034 Neubrandenburg

Bearbeiter: Kathrin Fleisch
Az.: - Bitte stets angeben! -
LUNG-21147-510
Tel.: 03843 777-134
Fax: 03843 777-9134
E-Mail: toeb@lung.mv-regierung.de

E-Mail: kiskemper@stadtbauarchitekten-nb.de Datum: 19.05.2021

Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange

Vorhaben

Bebauungsplan Nr.5 „Errichtung einer Photovoltaikanlage nördlich der Sprenzer Tan

nen" der Gemeinde Wiendorf

Abteilung Immissionsschutz und Abfallwirtschaft

Eine eventuelle Gefährdungssituation durch Reflexionen für die nordwestlich an das Plange

bietes angrenzende Wohnbebauung (Einzelgehöft, Flurstück 81) kann nach den vorliegen

den Unterlagen nicht ausgeschlossen werden.

Aufgrund des geringen Abstandes zwischen den geplanten Photovoltaikanlagen und der 

vorhandenen Wohnbebauung wird deshalb die Erstellung eines Blendgutachtens empfohlen.

Hinweis:

Ggf. sind bei der Ermittlung und Minderung der Blendwirkung von Solarmodulen die LAI - 

Hinweise zur Messung, Beurteilung und Minderung von Lichtimmissionen (Beschluss der LAI 

vom 13.09.2012), insbesondere der Anhang 2 (Empfehlungen zur Ermittlung, Beurteilung 

und Minderung der Blendwirkung von Photovoltaikanlagen) zu beachten.

Die Unterlagen sind im Internet unter folgendem Link einsehbar: http://www.lunq.mv- 

reqierunq.de/insite/cms/umwelt/laerm/laerm dokumente phy faktoren.htm.

Im Auftrag

J.-D. von Weyhe

Hausanschrift:

Goldberger Slraße 12b
18273 Güstrow
Telefon: 03843 777-0
Telefax: 03843 777-106
E-Mail: poststelle@lung.mv-regierung.de
http:/Avww.lung.mv-regierung.de

Hausanschrift:
Umweltradioaktivitätsüberwachung,
Küstengewässeruntersuchungen
Badenstraße 18
18439 Stralsund
Telefon: 03831 696-0
Telefax: 03831 696-667

Hausanschrift: 
Bohrkernlager 
Brüeler Chaussee 13 

19406 Stemberg 
Telefon: 03847 2257 
Telefax: 03847 451069

Hausanschrift:
Abwasserabgabe, Wasserentnahmeentgelt
Paulshöher Weg 1
19061 Schv/erin
Telefon: 03843 777-300
Telefax: 03843 777-309

Allgemeine Datenschutzinformation:
Der Kontakt mit dem Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern ist mit der Speicherung und Verarbeitung der von Ihnen ggf. mitgeteilten persönlichen Daten verbun den 
(Rechtsgrundlage: Art. 6 (1) e DSGVO i.V.m. § 4 (1) DSG M-V). Weitere Informationen erhalten Sie unter vwAv.reqiemnn-mv.de/Datenschutz.
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Sonja Kiskemper

Von: Ulf Schade <schade@wbv-mv.de>
Gesendet: Donnerstag, 29. April 2021 09:57
An: kiskemper@stadtbauarchitekten-nb.de
Betreff: AW: Frühzeitige Beteiligung gem. § 4 Abs. 1 und gem. § 2 Abs. 2 BauGB des 

Bebauungsplanes Nr. 5 "Errichtung einer Photovoltaik-Anlage nördlich der 
Sprenzer Tannen"

Anlagen: Sprenzer Tannen PVA.pdf

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
von dem Vorhaben sind zwei Gewässer 2. Ordnung des Wasser- und Bodenverbandes „Nebel“ betroffen. Es handelt 
sich um die Gewässer 03.22 und 03.23. (siehe Anlage) 
 
Bei den Gewässern handelt es sich um offene Gräben. 
 
Forderung: Die Gewässer sind links und rechts auf einer Breite von mindestens acht Meter für die 
Gewässerunterhaltung von jeglicher Bebauung freizuhalten.  
 
Unter Beachtung der oben genannten Forderung stimmt der Wasser- und Bodenverband „Nebel“ dem Vorhaben zu. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Ulf Schade 
Geschäftsführer 
 
 
 

Wasser- und Bodenverband „Nebel“ 
Teterower Chaussee 23 
18273 Güstrow / OT Klueß 
Tel.: 03843-213062 
Mobil: 0172-8224564 
E-Mail: schade@wbv-mv.de 
www.wbv-nebel.wbv-mv.de 
 

 
 
Diese E-Mail enthält vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen. 
Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie diese Mail. 
Das unerlaubte Kopieren sowie die unbefugte Weitergabe dieser Mail ist nicht gestattet. 
 
Von: Wasser und Bodenverband Nebel [mailto:wbv-nebel@wbv-mv.de]  
Gesendet: Montag, 26. April 2021 08:47 
An: schade@wbv-mv.de 
Betreff: WG: Frühzeitige Beteiligung gem. § 4 Abs. 1 und gem. § 2 Abs. 2 BauGB des Bebauungsplanes Nr. 5 
"Errichtung einer Photovoltaik-Anlage nördlich der Sprenzer Tannen" 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 



2

 
Andrea Kleinwächter 
kaufmännisch- technische Angestellte 
 
 
 

Wasser- und Bodenverband „Nebel“ 
Teterower Chaussee 23 
18273 Güstrow / OT Klueß 
Tel.: 03843-213062 
Fax:  03843-213063 
E-Mail: wbv-nebel@wbv-mv.de 
 

 
 
Von: Sonja Kiskemper [mailto:kiskemper@stadtbauarchitekten-nb.de]  
Gesendet: Freitag, 23. April 2021 14:34 
An: info@bundesimmobilien.de; Doerte.Wojcicki@telekom.de; helga.schwandt@telekom.de; 
leitungsauskunft@gascade.de; leitungsauskunft@gdmcom.de; TDRA-O-.Schwerin@vodafone.com; 
koordinationsanfragen.de@vodafone.com; pv.speicher@wemag.de; service@zvk-dbr.de; info@rostock.ihk.de; wbv-
nebel@wbv-mv.de; info@bv-mv.de; landgesellschaft@lgmv.de; poststelle@hro.sbl-mv.de; bund.mv@bund.net; 
lgs@NABU-MV.de; kirchenkreisverwaltung@elkm.de; aussenstelle-guestrow@elkm.de 
Betreff: Frühzeitige Beteiligung gem. § 4 Abs. 1 und gem. § 2 Abs. 2 BauGB des Bebauungsplanes Nr. 5 "Errichtung 
einer Photovoltaik-Anlage nördlich der Sprenzer Tannen" 
 
Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß §4 Abs. 1 BauGB 
Abstimmung mit den Nachbargemeinden gemäß §2 Abs.2 BauGB und  
Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß §3 Abs. 1 BauGB 
 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
anliegend sende ich Ihnen im Auftrag der Gemeinde Wiendorf den Vorentwurf des Bebauungsplanes Nr. 5 
„Errichtung einer Photovoltaik-Anlage nördlich der Sprenzer Tannen“ und bitte im Namen der Gemeinde bis zum 26. 
Mai 2021 um entsprechende Stellungnahme.   
 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Sonja Kiskemper 
 
tel   0395 363171-52 
fax  0395 369499-19 
kiskemper@stadtbauarchitekten-nb.de 
 

  Architekt Lutz Braun  |  Johannesstraße 1  |  17034 Neubrandenburg  |  www.stadtbauarchitekten-nb.de 
 
Der Inhalt dieser E-Mail ist vertraulich und ausschließlich für den beabsichtigten Empfänger bestimmt. Falls Sie nicht der beabsichtigte Empfänger sind oder falls diese 
E-Mail irrtümlich an Sie versandt wurde, verständigen Sie bitte umgehend den Absender und löschen Sie anschließend die E-Mail einschließlich aller Anlagen von Ihrem 
System. Jede unberechtigte Vervielfältigung, Weitergabe oder Veröffentlichung ist untersagt.  
Wir verwenden aktuelle Virenschutzprogramme. Für Schäden, die dem Empfänger gleichwohl durch von uns zugesandte mit Viren befallene E-Mails entstehen, schließen 
wir jede Haftung aus. 
 
Hinweis zum Datenschutz  
Der Schutz personenbezogener Daten ist uns wichtig. Nach der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sind wir verpflichtet, Sie darüber zu informieren, zu welchem 
Zweck unser Unternehmen Daten erhebt, speichert oder weiterleitet. Der Information können Sie auch entnehmen, welche Rechte Sie in puncto Datenschutz haben und 
welche begleitenden Schutzmaßnahmen wir auch in technischer und organisatorischer Hinsicht getroffen haben. https://stadtbauarchitekten-nb.de/datenschutzerklaerung/

 




